
 

 

ANLAGE 1          Pläne „Gebäudezustand/Nutzungen“        



 

 



 

 



 

 

ANLAGE 2          Plan Neuordnungskonzept 



 

 



 

 

ANLAGE 3        Mitwirkungsbereitschaft  Fragebogenaktion 
 Fragebogen  Bürgerbeteiligung - Tag der Städtebauförderung 
 Protokoll der Veranstaltung am 07.05.2019    



 

 



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

  

Sehr gut besuchte Bürgerbeteiligung zum Tag der Städtebauförderung am 07.05.2019 



 

 

ANLAGE 4          Bildmaterial / Presseartikel   



 

 



 

 

ANLAGE 5          Träger öffentlicher Belange    



 

 

Gemeinde Nordheim 
Sanierung „Nordhausen II“  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange   

Lfd. Nr. Behörde/TÖB Ansprechpartner Antwort vom Stellungnahme/Bedenken/Anregungen 

1  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Herr Marco Behlendorf 08.02.2018 
Es liegen keine bundeseigene Liegenschaften im bzw. unmit-
telbar am Sanierungsgebiet. 

2  Bürgermeisteramt Leingarten Frau Dominke 06.02.2018 Keine Anregung 

3  
Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 
Region Südwest 

Herr Ralf Münster 06.12.2017 
Gegen die Planung bestehen aus eisenbahntechnischer Sicht 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

4  
Deutsche Post Bauen GmbH 
Niederlassung Frankfurt 
Büro Karlsruhe 

  
 

5  Deutsche Telekom AG Herr Jürgen Harrer 19.12.2017 

Zu diesem frühen Planungsstand und dem mitgelieferten Ab-
grenzungsplan sind für uns die Einzelmaßnahmen nicht er-
sichtlich – grundsätzlich können wir nur sagen, dass in diesem 
Bereich sich bereits Telekommunikationsanlagen der Telekom 
befinden und bei Realisierung ihrer Planung ggf. geschützt, 
umgebaut oder verlegt werden müssten.  

Soweit Telekommunikationslinie der Telekom Deutschland 
GmbH im Sanierungsgebiet nicht mehr zur Verfügung stehen, 
sind uns die durch den Einsatz entstehenden Kosten nach § 
150 Abs. 1 BauGB zu erstatten. Sobald der Bebauungsplan 
Rechtsgültigkeit erlangt hat und für uns die Einzelmaßnahme 
erkennbar ist, bitten wir, uns darüber zu informieren und ggf. 
eine Mehrfertigung des Planes zu übersenden. 

6  Finanzamt Heilbronn    

7  Gasversorgung Süddeutschland GmbH Herr Thomas Burmeister 08.02.2018 
Der Bereich Netz wurde von der Gasversorgung Süddeutsch-
land GmbH getrennt, dieser Bereich wurde umfirmiert in die 



 

 

terranets bw GmbH. Die Gasversorgung Süddeutschland 
muss bei Baumaßnahmen oder Anfragen nicht mehr beteiligt 
werden. 
 

8  Grundschule Nordhausen    

9  Handwerkskammer Heilbronn Herr Rüdiger Mohn 06.12.2017 

Grundsätzlich werden keine Einwände erhoben. Es sollten 
aber bereits bei den vorbereitenden Untersuchungen die Be-
lange der unter Umständen betroffenen Betriebe hinsichtlich 
Zuwegung, Park- und Entwicklungsmöglichkeiten berücksich-
tigt werden. 

10  Heilbronner Versorgungs GmbH Herr Hendrik Kemmer 05.12.2017 

Die Gemeinde Nordheim hat dringenden Sanierungsbedarf 
der Wasserleitungen in dem Untersuchungsgebiet. Wir sei-
tens der HVG werden im Zuge der Sanierungsmaßnahme 
eine Versorgungsleitung Gas verlegen. Bitte halten Sie uns 
daher in der weiteren Planung auf dem Laufenden und sen-
den uns die entsprechenden Unterlagen zu.  

11  Industrie- und Handelskammer Heilbronn-
Franken 

Herr Stefan Widder 18.12.2017 Seitens der IHK bestehen keine Anregungen oder Bedenken. 

12  Kurt-von-Marval-Schule 
Grund- und Hauptschule 

Frau Antonia Andrikop-
oulos-Feucht 

22.02.2018 
Die Schule ist durch die Sanierung nicht betroffen. Falls es 
notwendig werden sollte, wird die Schule im laufenden 
Sanierungsverfahren informiert oder beteiligt. 

13  Landesdenkmalamt Baden-Württemberg Dr. Imke Ritzmann 19.12.2017 

Aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege beinhaltet das 
Gebiet einige Kulturdenkmale sowie zahlreiche weitere, das 
Ortsbild prägende und damit erhaltenswerte Gebäude. Für 
den hochwertigen historischen Ortskern, der die Qualitäten ei-
ner Gesamtanlage hat, wurde 2005 eine historische Ortsana-
lyse erstellt, die alles Wissenswerte zu historischen Bau- und 
Raumstrukturen aufzeigt (siehe Anlage). Ebenfalls in der An-
lage befindet sich eine aktualisierte Liste der Kulturdenkmale 
sowie ein Auszug auf dem Buch „Historische Ortskerne“. 

Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege sind folgende 
Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG/Prüffälle mitzuteilen: 

- Ehemalige Waldensersiedlung Nordhausen 

- (Abgegangene) ev. Pfarrkirche mit Friedhof (Kulturdenkmal) 



 

 

- Abgegangene Kelter 

Es handelt sich insbesondere bei dem Archäologischen Kul-
turdenkmal um ein Objekt, dessen Erhalt grundsätzlich anzu-
streben ist. Für den als Prüffaltfläche ausgewiesenen histori-
schen Ortsbereich von Nordhausen muss der Denkmalbe-
stand im Einzelfall noch geprüft werden.  

Flächige Baumaßnahmen in bislang nicht tief greifend gestör-
ten Arealen bedürfen der denkmalschutzrechtlichen Genehmi-
gung. Kann der Erhalt von Kulturdenkmalen im Rahmen einer 
Abwägung konkurrierender Belange nicht erreicht werden, 
können wissenschaftliche Dokumentation oder Grabungen 
notwendig werden. Im Einzelfall kann eine abschließende 
Stellungnahme allerdings erst anhand ergänzender Materia-
lien erfolgen, aus denen neben relevanten Daten zum Plan-
vorhaben die vorhandenen Störungsflächen und archäologi-
schen Fehlstellen, in einem Plan ersichtlich werden. 

Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Arbeiten 
Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gem. § 20 DSchG 
Denkmalbehörde oder Gemeinde umgehend zu benachrichti-
gen. Archäologische Funde oder Befunde sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
oder das RP Stuttgart mit einer Verkürzung der Frist einver-
standen ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Lehrzeiten im 
Bauablauf zu rechnen. 

14  Landratsamt Heilbronn 
Bauen, Umwelt und Nahverkehr 

Herr Weller 27.12.2017 

Bei Sanierungsmaßnahmen an älteren Gebäuden und insbe-
sondere den Nebengebäuden, wie Scheunen und Schuppen, 
ist zu beachten, dass die Gebäude z. B. Nester von Schwal-
ben befinden oder die Dachböden können von Fledermäusen 
als Quartier genutzt werden. Für den Fall, dass es zu Bau-
maßnahmen kommt, die bisherige Gartenflächen betreffen, ist 
auch eine Betroffenheit von z. B. Zauneidechsen möglich. Vor 



 

 

Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sind die vorkom-
menden Tiere zu erfassen, ggf. sind Vermeidungsmaßnah-
men durchzuführen.  

15  Netze BW GmbH 
Region Schwarzwald-Neckar 

Herr Michael Otto 19.12.2017 Es bestehen aus netztechnischer Sicht keine Einwendungen. 

16  Pledoc GmbH Herr Olaf Peters 05.12.2017 
Die von uns verwaltete Versorgungsanlagen (siehe Schrei-
ben) sind von der geplanten Maßnahme nicht betroffen.  

17  

Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 
 
- Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
 

Frau Julia Kässer 20.12.2017 

Raumordnung: 

Es wurde nicht näher ausgeführt, welche Maßnahmen umge-
setzt werden sollen. Da es sich jedoch um Flächen im Orts-
kern handelt und der Regionalplan hier Siedlungsfläche Woh-
nen und Mischgebiet feststellt, wird davon ausgegangen, dass 
keine raumordnerischen Belange entgegenstehen. 

 

Straßenwesen und Verkehr: 

Sollten im Zusammenhang mit der Sanierung Änderungen an 
der Landesstraße L 1106 vorgesehen sein, sind diese vorher 
mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. 4 Straßenwesen 
und Verkehr abzustimmen. 

 

Umwelt und Naturschutz: 

Bei den geplanten Maßnahmen ist der gesetzliche Arten-
schutz hier insbesondere auch mögliche Vorkommen von Fle-
dermäusen, zu berücksichtigen. 

Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die arten-
schutzrechtliche Prüfung obliegen grundsätzlich zunächst der 
unteren Naturschutzbehörde. Nur dann, wenn für streng ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG 
erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das Regierungs-
präsidium (Ref. 55). Gleiches gilt, wenn es sowohl für streng 
als auch für nicht streng geschützte Arten einer Ausnahme o-
der Befreiung bedarf. 



 

 

18  Regionalverband Heilbronn-Franken Herr Michael Oechsner 19.12.2017 

Es bestehen keine Bedenken.  

Es wird jedoch um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der 
Planung unter Benennung der Planbezeichnung und des Da-
tums gebeten. 

Da auch im Innenbereich Ziele der Raumordnung tangiert sein 
können, wird um Beibehaltung der grundsätzlichen Beteili-
gung des Regionalverbands Heilbronn-Franken an Bauleit-
planverfahren im Innenbereich gebeten.  

19  Stadt Heilbronn    

20  Stadtverwaltung Brackenheim Frau Katharina Baumann 15.12.2017 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Sanierungsmaßnah-
men. Belange der Stadt Brackenheim werden nicht berührt. 

21  Stadtverwaltung Lauffen a. N.    

22  Stadtverwaltung Schwaigern Herr Claus Rehder 06.12.2017 
Aus Sicht der Stadt Schwaigern ist es nicht erforderlich, Anre-
gungen, Hinweise oder Bedenken geltend zu machen. 

23  Terranets bw GmbH Herr Michael Lorenz 05.12.2017 
In dem bezeichneten Gebiet liegen keine Anlagen der terra-
nets bw GmbH, so dass wir von dieser Maßnahme nicht be-
troffen sind.  

24  Unitymedia GmbH Frau Herlein 20.12.2017 

Im Planbereich befinden sich keine Versorgungsanlagen der 
Unitymedia BW GmbH. Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen 
sind nicht geplant. Deshalb gibt es keine Einwände gegen die 
o.g. Planung. 

25  Vermögen und Bau BW 
Amt Heilbronn 

   

26  WINGAS GmbH     



 

 

ANLAGE 6           Kosten – und Finanzierungsübersicht 



 

 

KOSTEN- UND FINANZIERUNGSÜBERSICHT (KUF)   Maßnahmen in T€     AUSGABEN  I. Vorbereitende Untersuchungen   VU 25  Summe I 25 II. Weitere Vorbereitung   Fachplanung 36  Bürgerbeteiligung 4  Summe II 40 III. Grunderwerb 56  Summe III 56 IV. Ordnungsmaßnahmen   Freilegung von Grundstücken 150  Gestaltung von Straßen- und Freiflächen (2.860 m² x 150€) 429  Freiflächengestaltung (9.930 m² x 150€) 1.491  Summe IV 2.070 V. Baumaßnahmen   Modernisierung und Instandsetzung   10x Modernisierung á 20.000 € 200  10 x Umfassende Erneuerung á 40.000 €  400  Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden im Ei-gentum der Gemeinde (Denkmalschutz) Waldenserstr. 10+14 Waldenserstr. 12 
  1.720 425  Summe V 2.745 VI. Sonstige Maßnahmen 0  Summe VI 0 VII. Vergütungen 190  Summe VII 190  Summe AUSGABEN  I-VII 5.126   



 

 

 Maßnahmen in T€     EINNAHMEN  I. Grundstückserlöse   Summe I 0 II. Darlehensrückflüsse   Summe II 0 III. Sonstige Einnahmen   Ausgleichsbeträge 0  Weitere sonstige Einnahmen 0  Summe III  0  Summe EINNAHMEN I-III 0     SALDO    Ausgaben – Einnahmen = Förderrahmen (100%)  5.126     Förderrahmen (100%) 5.126.000 €  Finanzhilfe (60%) 3.076.000 €  Eigenanteil Gemeinde (40%) 2.050.000 €     Förderrahmen - bewilligt (100%) Finanzhilfe – Rate 2016/17 (60%) Anteil Gemeinde (40%) 1.500.000 € 900.000 € 600.000 €   Aufstockungsbedarf (100%)  3.626.000 €  Weiterer Bedarf Finanzhilfe (60%) 2.176.000 €  Anteil Gemeinde (40%) 1.450.000 €          



 

 

Anlage 7          Sanierungsverfahren  Stellungnahme der GPA vom 06. Mai 2019 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Anlage 8           Sanierungssatzung mit Lageplan vom 06. August 2019 



 

 

Der Gemeinderat beschließt folgende Satzung als Ortsrecht:  S A T Z U N G über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Nordhausen II“ (Sanierungssatzung)  Aufgrund von § 142 Abs. 1, 3 und 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), jeweils in der zuletzt geänderten Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Nordheim in seiner Sitzung am 10.Oktober 2019 folgende Satzung beschlossen:  § 1 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes  In dem nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände nach  § 136 BauGB vor. Durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen soll das Gebiet wesentlich verbessert und umgestaltet werden. Maßgebend für die Abgrenzung des Sanierungsgebietes ist der von der LBBW Kommunalent-wicklung GmbH im Maßstab 1:2000 gefertigte Lageplan vom 06. August 2019. Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke innerhalb der mit schwarzer durchbrochener Linie umrandeten Flächen. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung und kann von jedermann bei der Gemeindever-waltung während der Dienststunden eingesehen werden. Der Bekanntmachung der Satzung wird zur Übersicht eine Verkleinerung des Lageplanes hinzugefügt. Werden innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes Flurstücke verschmolzen, geteilt bzw. neue Flurstücke gebildet, sind auf diese die Bestimmungen dieser Satzung eben-falls anzuwenden. Der Sanierungsvermerk (§ 143 Abs. 2 Satz 2 BauGB) ist durch das Grund-buchamt auf die neu entstandenen Grundstücke zu übertragen.   § 2 Bezeichnung des Sanierungsgebietes  Das Sanierungsgebiet erhält die Bezeichnung „Nordhausen II“   § 3 Sanierungsverfahren/Genehmigungspflicht  Die Sanierung wird im vereinfachten Verfahren unter Ausschluss der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB durchgeführt. Die Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB findet Anwendung.    



 

 

§ 4 Durchführungszeitraum  Der Durchführungszeitraum wird auf 31.12.2033 festgelegt.   § 5 Inkrafttreten  Diese Satzung wird mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.    Gemeinde Nordheim, den .............     ..................................................... Harald Michelbach (stellvertretender Bürgermeister)    
Ausgefertigt zur öffentlichen Bekanntmachung am ……………….  Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, die Sanierungsvermerke einzutragen.  Anlage  Lageplan zur Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Nordhausen II“ vom 06. August 2019  Weiter ist der volle Wortlaut der §§ 144 und 145 BauGB mit der Sanierungssatzung zu veröffentlichen. 



Hinweise:  1. Auf die Vorschriften der §§ 144 ,145 BauGB wird ausdrücklich hingewiesen:   § 144 BauGB Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge  (1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde    1. die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen;   2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr eingegangen oder verlängert wird.  (2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde    1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung und Veräußerung eines Erbbaurechts;   2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die Bestellung eines Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des § 148 Abs. 2 im Zusammenhang steht;  
 3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der in Nummer 1 oder 2 genannten Rechtsgeschäfte begründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag genehmigt worden, gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene dingliche Rechtsgeschäft als genehmigt;   4. die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast;   5. die Teilung eines Grundstücks.  (3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat dies ortsüblich bekannt zu machen.   (4) Keiner Genehmigung bedürfen    1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sanierungsträger für das Treuhandvermögen als Vertragsteil oder Eigentümer beteiligt ist;   2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme der gesetzlichen Erbfolge;  
 

3. Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung;   4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der Landesverteidigung dienen;  
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 5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des § 38 einbezogenen Grundstücks durch den Bedarfsträger.   § 145 BauGB Genehmigung  (1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt. Im Falle des Satzes 2 ist über die Genehmigung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Baugenehmigungsbehörde zu entscheiden;  § 22 Abs. 5 Satz 3 bis 6 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Genehmigungsfrist höchstens um zwei Monate verlängert werden darf.   (2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließlich der Teilung eines Grundstücks oder die damit erkennbar bezweckte Nutzung die Durchführung der Sanierung unmöglich machen oder wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen würde.   (3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die wesentliche Erschwerung dadurch beseitigt wird, dass die Beteiligten für den Fall der Durchführung der Sanierung für sich und ihre Rechtsnachfolger   
 1. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 1 auf Entschädigung für die durch das Vorhaben herbeigeführten Werterhöhungen sowie für werterhöhende Änderungen, die auf Grund der mit dem Vorhaben bezweckten Nutzung vorgenommen werden, verzichten;   2. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 oder 3 auf Entschädigung für die Aufhebung des Rechts sowie für werterhöhende Änderungen verzichten, die auf Grund dieser Rechte vorgenommen werden.  (4) Die Genehmigung kann unter Auflagen, in den Fällen des § 144 Abs. 1 auch befristet oder bedingt erteilt werden. § 51 Abs. 4 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Genehmigung kann auch vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrags abhängig gemacht werden, wenn dadurch Versagungsgründe im Sinne des Absatzes 2 ausgeräumt werden.   (5) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf die Durchführung der Sanierung wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Liegen die Flächen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sowohl innerhalb als auch außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, kann der Eigentümer von der Gemeinde die Übernahme sämtlicher Grundstücke des Betriebs verlangen, wenn die Erfüllung des Übernahmeverlangens für die Gemeinde keine unzumutbare Belastung bedeutet; die Gemeinde kann sich auf eine unzumutbare Belastung nicht berufen, soweit die außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets gelegenen Grundstücke nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden können. Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht zustande, kann der Eigentümer die Entziehung des Eigentums an dem Grundstück verlangen. Für die Entziehung des Eigentums  sind die Vorschriften des Fünften Teils des Ersten Kapitels entsprechend anzuwenden. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.   (6) § 22 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. Ist eine Genehmigung allgemein erteilt oder nicht erforderlich, hat die Gemeinde darüber auf Antrag eines Beteiligten ein Zeugnis auszustellen.     
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 2. Heilung von Verfahrens- und Formfehlern  1. Unbeachtlich werden:  a) nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  b) nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO – ausgenommen die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen oder die Bekanntmachungen-,  wenn sie in beiden Fällen nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Nordheim unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  2. Der in § 1 der Satzung genannte Lageplan (Abgrenzungsplan) ist als Planverkleinerung abgedruckt. Der Originalplan kann von Jedermann während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 101, eingesehen werden.   3. Die Sanierung wird im vereinfachten Verfahren unter Ausschluss der Vorschriften der  §§ 152- 156 a BauGB und mit Anwendung der §§ 144 ff. BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgänge durchgeführt.  4. Für Auskünfte steht Herr Braun, Tel.: 07133/182-145, zur Verfügung.  

 



06.08.2019  B. Kühnert / Barta

N

LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart

Abgrenzung Sanierungsgebiet
Gesamtfläche:              66 240 m²

Lageplan zur Satzung über 

die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebiets 

"Nordhausen II"

Hinweis

Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung
über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets "Nordhausen II"
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